
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Gegen die Ausweisung des geplanten Eignungsgebiets Liesingtal möchte ich frist- und formgerecht  

Folgendes einwänden : 

 

Die geplante Eignungszone liegt genau zwischen einem belebten Siedlungsgebiet (St. Stefan – St. 

Michel – Kammern – Traboch ) und einem Naturschutzgebiet, und zwar in ungewöhnlich grosser 

Nähe von beidem; zudem in einem Wald- und Almgebiet, das teilweise bebaut und vielfältig genutzt 

ist. 

 

Das Ganze einen riesen Schildbürger - Streich zu nennen, verharmlost m.E. die Angelegenheit.  Man 

muss sich vielmehr fragen, wie die steirischen Behörden dazugekommen sind, der Windkraft – 

Industrie auch diesen, in jeder Hinsicht völlig ungeeigneten Standort zur Verfügung stellen zu wollen.  

 

Als Grundeigentümer in Kraubath (M) habe ich mich vor einigen Jahren an der Schaffung des 

Naturschutzgebietes „XXI Tauernausläufer Ost“ durch Zurverfügungstellung von Hochwaldflächen 

aktiv beteiligt. Dem gingen schon jahrzehntelange Bemühungen um den Schutz der Rauhfusshühner 

auf unseren Bergrücken voraus. 

 

Im Zuge der Ausweisung des Naturschutzgebietes wurde auch der überregionale Zugvogel-Korridor 

dokumentiert, auf dem seltene und international geschützte Arten jährlich vom Liesingtal ins Murtal 

wechseln. Den Kranichzug kann man fast jährlich knapp nördlich vom Ortskern Kraubath sehen – und 

hören.  

Das geplante „Eignungsgebiet“ liegt wie ein Riegel genau in diesem Korridor. 

 

Generell bin ich der Ansicht, dass die Errichtung von Windindustrie – Anlagen im zentralen Bergland 

der Alpen gegen internationale Verträge verstösst, den Lebensraum von Mensch und Tier in unserer 

Heimat irreversibel schädigt und den touristischen Wert unserer Steiermark zum Schaden der 

Wirtschaft nachhaltig marginalisiert - das Ganze ohne eine erkennbar zwingende Notwendigkeit. 

 

Daher die dringende Empfehlung an die Landesregierung, den Bergrücken zwischen Liesingtal und 

Kraubathgraben, wie schon die angrenzenden Flächen des Naturschutzgebietes XXI als 

„Ausschlusszone“ auszuweisen.  

 

Mit freundlichen Grüssen, 

 

Georg Eltz 


